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durch kaltes Wasser oder Eis geboten. Wenn die
betreffende Körperstelle nur Rötbung und Schmerz

zeigt, dann ist ein Verband mit Watte anzulegen, die
in Brandsalbe getaucht ist. Ist Blasenbildung ein-

getreten, so dürfen die Blasen nicht abgerissen, son-

dem nur mit einer vorher ausgeglühten Nadel auf-

gestochen werden, damit das Wasser ausfliesst. Dann
ist eine vierfache Lage von Jodoformgaze und darüber
Watte und dann der Verband anzulegen; der Hülfe-
leistende muss selbstverständlich seine Hände vorher
auf das sorgfältigste gereinigt und in schwacher Subli-
matlösung gewaschen haben. Ist Verkohlung und

Schorfbildung auf der Haut eingetreten, so ist sogleich
der eben beschriebene Jodoformverband anzulegen. Dass

sowohl bei Verbrennungen als beim Eintritt von Be-

wusstlosigkeit unter allen Umständen die schleunige

Herbeiziehung des Arztes unbedingt gefordert werden

muss, ist selbstverständlich.
Bis zum Eintreffen ärztlicher Hülfe öffne man

alle beengenden Kleidungsstücke des Bewusstlosen,
auch Hemdkragen und Beinkleider, dann lege man
den Verunglückten auf den Rücken und überzeuge
sich vor allem davon, ob noch Spur von Atmung zu
bemerken ist. Ist dies der Fall, so muss der Kopf
in eine etwas erhöhte Lage gebracht werden und Um-

Schläge mit kaltem Waser oder Eis auf die Stirn er-
halten. Ist keine Atmung mehr wahrnehmbar, so

müssen künstliche Atembewegungen vorgenommen wer-
den, indem man den Verunglückten auf den Rücken

legt und ihm ein Polster aus zusammengelegten Klei-
dungsstücken so unter die Schultern schiebt, dass das

Rückgrat gestützt wird und der Kopf frei nach hinten

überhängt. Dann sind die bekannten künstlichen
Atembewegungen zu machen, die darin bestehen, dass

man beide Arme unterhalb des Ellenbogens ergreift,
sie über den Kopf hinwegzieht, dort einige Sekunden

festhält, wieder abwärts bewegt und die Ellenbogen
fest gegen die Brustseiten des Bewusstlosen anpresst.
Ist noch ein Helfer zugegen, so mag dieser gleichzeitig
die Zunge des Bewusstlosen mit einem Taschentuche
fassen und sie kräftig herausziehen, so oft sich die
Arme während der künstlichen Atembewegung über
dem Kopf befinden. Diese letztere Massregel trägt
sehr zur Beförderung der Atmung bei. Der Mund
muss eventuell gewaltsam mit einem Stück Holz oder
Aehnlichem geöffnet werden. Sind noch mehr Per-
sonen verfügbar, so empfiehlt es sich, die künstlichen
Atembewegungen zu zweien nach Kommando auszu-
führen ; diese müssen so lange fortgesetzt werden, bis
die regelmässige natürliche Atmung wieder eingetreten
ist, sonst mindestens zwei Stunden lang, ehe man auf

weitere Wiederbelebungsversuche verzichten darf. Das
Einflössen von Flüssigkeiten irgend wel-
c h e r A r t durch den Mund istzu unterlasen.

Unsere Sterbekasse.
An unser letztes Zirkular anschliessend, veröffent-

liehen wir hiemit das Regulativ unserer Sterbe-
kasse nebst der letzterer zu Grunde liegenden Be-
rechnungstabelle. Beides wurde vor der Ab-

Stimmung durch die Generalversammlung 1899 sämmt-
liehen Mitgliedern zur Prüfung zugesandt und wurden da-

mais dagegen von keiner Seite Einwendungen erhoben.

Seit der Annahme der Sterbekasse scheint nun aber

namentlich unter den Mitgliedern des Auslandes sich

eine gewisse Opposition geltend zu machen, welche

vielentheils auf Unkenntniss der Organisation dieser

Institution beruht. Wir laden nun hiemit sämmtliche

Mitglieder zur nochmaligen Prüfung des Regulativs
der Sterbekasse ein und gewärtigen eine kurze be-

gründende Zuschrift von Seite derjenigen Mitglieder,
welche sich mit dieser neuen Institution nicht bofroun-

den können.

Regulativ der Sterbekasse.
(Unterstützungskasse bei Sterbefällen.)

§ 1. Die „Unterstützungskasse bei Sterbefällen"
des Vereins ehemaliger Seidenwebschüler Zürich hat
den Zweck, bei Todesfall seiner Mitglieder an die

Hinterbliebenen derselben einen Beitrag nach Maass-

gäbe der Vorschriften dieses Regulatives zu verab-

folgen.

§ 2. Diese Unterstützungskasse ist für sämmt-

liehe Mitglieder obligatorisch.

§ 3. Die Hinterlassenen eines verstorbenen Mit-

gliedes erhalten auf diesbezügliche Anzeige an den

Vorstand im

I. Jahre der Mitgliedschaft Fr. 100. —

II- » •! » « 120.

HI. „ „ „ „ 140.

IV- „ „
V. „ „ »

VI. „ „
vom 1. Januar 1899 an gerechnet.

§ 4. Zur Erhebung dieser Summe sind berechtigt:
A. Frau und Kinder des Verstorbenen.

Fehlen diese:

IL Die Eltern desselben.

Sind auch solche nicht da:
C. Allfällige Geschwister,

»

„ 160.
180.»

200. —
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Ausser den obgenannten Hinterlassenen oder durch

letztwillige Verfügung bestimmten Personen ist Nie-

mand zum Bezüge berechtigt und fällt der Betrag in
den Reservefond der Unterstützungskasse; es darf
also das auszuzahlende Geld in keiner Weise bean-

spracht werden. In fraglichen Fällen entscheidet der

Vorstand.
Im Falle eines Krieges und dadurch vermehrter

Todesfälle kann der Vorstand dieses Regulativ ausser

Kraft setzen.

§ 5. Die Einzahlung in die Sterbekasse erfolgt
nach Maassgabe der Sterbefälle, indem durch den

Quästor oder ein anderes hiefür bestimmtes Vorstands-

mitglied bei jedem Todesfall von jedem Vereinsmitgliede
ein Beitrag von Fr. 1.— erhoben wird. Dieser Bei-

trag darf in keinem Falle im gleichen Jahre mehr
als zweimal eingezogen werden.

§ 6. Zur Fondirung der Sterbekassc wird mit
dem Jahresbeitrag pro 1899 ein Beitrag von Fr. 1.—
von jedem Mitgliede erhoben. Ebenso wird zur Aeuf-

nung der Kasse der gleiche Betrag alle 3 Jahre ein-

gezogen.
§ 7. In den Rcservefond fallen Schenkungen und

Rückweisungen von Sterbebeiträgen, sowie allfällige
Legate.

§ 8. Sollte der Reservefond die Summe von Fr.
5000. — erreichen, so kann der Zins und ein weiterer
Ueberschuss nach später aufzustellenden Bedingungen
zu Unterstützungen in schweren Krankheitsfällen etc.
der Mitglieder verwendet werden.

§ 9. Aus dem Verein austretende Mitglieder
verlieren jeden Anspruch auf diese Untorstützungs-
kasse.

Aenderungen dieser Bestimmungen können nur
von einer Generalversammlung vorgenommen werden.

Also beschlossen in der IX. ordentlichen General-

Versammlung vom 19. März 1899.

Der Aktuar: G. Hof mann.
Der Präsident: F. Busch.

Berechnung bei einem Beitrage von Fr. I. — und einer Auszahlung von Fr. 100—200.
Angenommene Mitgliederzahl 300, Zuwachs pro Jahr 20. Durchschnittliches Alter heute 30 Jahre.

Mitglieder
Dtirchschn. Mortalität Teiles- Einfache

Total
Mitglieder-

Saldo Beservefund Zins à 3°/o CassaJahr
Alter o/o fälle Auszahlung Beiträge

g
o Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
£ 300 30 0.98 JFomi 300.—
S

1 317 3 100 — 300.— 634.— -(-334. — 9. — 643.—
o 2 334 31 1.01 3 120. — 360. — 668. — +308. — 19. 30 970. 30
Ö

St 3 351 4 140. — 560.— 702. — +142. — 351. — 29. 10 1492. 40

s » 4 367 32 1.03 4 160. — 640. — 734. — + 94.— 44. 75 1631.15
si•si 5 383 4 180. — 720. — 766.— + 46. — 48. 95 1726.10

•a » 6 399 33 1.06 4 200.— 800. — 798.— — 2. — 399. — 51. 80 2174.80
.03
-G 7 415 4 200.— 800. — 830.— — 30. — 65. 25 2210. 05
S .s
03 ^ 8 431 34 1.09 5 200. — 1000.— 862. — —138. — 66. 30 2138. 35

9 446 5 200.— 1000.— 892.— —108.— 446. — 64. 15 2540. 50
"ö;ts

Ii* 1

10 461 35 1.10 5 200.— 1000.— 922. — — 78.— 76. 20 2538.70
11 476 5 200. — 1000.— 952. — — 48. — 76. 15 2556.85
12 491 36 1.13 6 200. — 1200. — 982. — — 218. — 491. — 76. 70 2906. 55

.«0 § 13 505 6 200. — 1200. -s- 1010. — — 190.— 87. 20 2803.75
14 519 37 1.16 6 200. — 1200. — 1038.— - 162. — 84. 10 2725.85
15 533 6 200. — 1200.— 1066.— —134.— 533. — 81. 80 3206.65

3 16 547 38 1.19 7 200. — 1400.— 1094.— — 306. — 96. 20 2996.85
o 17 560 7 200. — 1400.— 1120. — — 280.— 89. 90 2806. 75

18 573 39 1.28 7 200. — 1400. — 1146. — —254. — 573. — 84. 20 3209.95
19 586 8 200.— 1600.— 1172. — —428. — 96. 30 2878.25
20 598 40 1.31 8 200. — 1600.— 1196.— —404. — 86. 35 2560.60

Sämmtliche Zuschriften in Sachen der Sterbekasse sind zu Händen des Vorstandes an Herrn Fritz Kaeser,

Sonneggstr. 50, Zürich, zu richten.

Zürich, im Juli 1900. Der Vorstand.
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